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Aktuelle Trends: Minijobs in sozialversicherungspflichtige  
Beschäftigung umwandeln – Was bedeutet das?  
Birgit Schultz

Aktuell wird diskutiert, die geringfügige Beschäftigung 
(Minijobs) stark einzuschränken.1 Es wird kritisiert, 
dass Minijobs zur Absenkung arbeitsrechtlicher  
Standards führen sowie Schwarzarbeit begünstigen 
und den Wettbewerb verzerren. Darum wird vorge-
schlagen, die Minijobs schrittweise in reguläre sozial- 
versicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse 
zu überführen.
Von den derzeit insgesamt etwa 7 Millionen Erwerbs- 
tätigen im Minijob-Sektor dürften 1,2 Millionen Schü-
ler und Studenten und 1,3 Millionen Rentner sein, für 
die weiterhin die bisherigen Minijobregeln gelten sollen. 
Für die übrigen 4,5 Millionen Beschäftigten in Neben- 
tätigkeiten soll es zudem Ausnahmen geben, sodass 
schätzungsweise wohl etwa 4 Millionen Beschäftigte 
mit Minijobs von diesem Vorschlag betroffen wären.2   

1	 Vgl. z. B. Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA): Antrag 
E09: Arbeit braucht Ordnung – keine Privilegien für Kleinstjobs. 
38. Parteitag der CDU Deutschlands, Februar 2026, https://www.
cdu.de/app/uploads/2026/02/202602_Sammlung-der-Antraege_ 
38-Parteitag.pdf.

2	 Diese Zahlen sind Näherungen, abgeleitet aus Altersverteilungen und 
typischen Statuszuordnungen. Vgl. Minijobzentrale: Quartalsbericht 
3. Quartal 2025, https://www.minijob-zentrale.de/DE/service/minijob- 
statistik/Digitaler_Quartalsbericht_/node.

Die Minijob-Verdienstgrenze (Geringfügigkeitsgrenze) 
beträgt ab dem 1. Januar 2026 monatlich 603 Euro 
bzw. 7236 Euro je Jahr. Bis zu diesem Betrag kann  
das Gehalt des Arbeitnehmers steuer- und sozial-
versicherungsfrei bleiben, während der Arbeitgeber 
Pauschalabgaben leistet. Die Grenze ist dynamisch 
an den gesetzlichen Mindestlohn gekoppelt, der  
2026 auf 13,90 Euro pro Stunde gestiegen ist. 
Damit liegt die maximal mögliche Arbeitszeit unter den  
Minijob-Bedingungen bei 43,38 Stunden je Monat bzw. 
10 Stunden je Woche. Da auf diese geringe Einkommens-
höhe üblicherweise noch keine Lohnsteuer anfällt,  
besteht der Vorteil gegenüber einer regulären sozial- 
versicherungspflichtigen Beschäftigung in den vom  
Arbeitnehmer eingesparten Sozialversicherungsbei- 
trägen. Dieser dürfte in Abhängigkeit von den tat- 
sächlich anfallenden Krankenversicherungsbeiträgen 
bei voller Ausschöpfung bei etwa 130 Euro im Monat 
liegen.  
Wird die Grenze von 603 Euro überschritten, kann in  
einen Midijob (offiziell „Übergangsbereich“) gewechselt 
werden. Arbeitnehmer zahlen hier bis zu einem Gehalt 
von 2000 Euro monatlich reduzierte Beiträge zur  
Sozialversicherung, erwerben aber volle Ansprüche  

Brutto- und Nettogehalt bei Mini- und Midi-Jobs und bei regulärer sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung  
bei einem Mindestlohn in Höhe von 13,90 Euro je Stunde

*Die Lohnsteuer Klasse 1 wurde hier bereits abgezogen.

Quellen: Berechnungen und Darstellung des IWH; https://www.brutto-netto-rechner.info//; https://www.ikk-classic.de/fk/sf/rechner/midijob- 
gleitzonenrechner. 
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(z. B. Rente), während der Arbeitgeber reguläre Beiträge 
leistet. In diesem Bereich werden die 130 Euro Ein- 
sparung des Beschäftigten abgeschmolzen.
Nimmt man an, dass etwa 4 Millionen Beschäftigte in 
Minijobs mit einem Verdienst von 603 Euro im Monat 
direkt in eine reguläre sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung wechseln würden, so würde dies zu  
6,2 Mrd. Euro mehr Einnahmen bei den Sozialver- 
sicherungen und entsprechend weniger Nettoein- 
kommen bei den Beschäftigten im Jahr führen.
Da jedoch im Durchschnitt der geringfügig Beschäf-
tigten der maximale Betrag in Höhe von 603 Euro  
je Monat nicht erreicht wird, dürfte der tatsächliche  
Effekt niedriger sein. So lag der Durchschnittsverdienst 
im Jahr 2024 nur bei 72% des maximal möglichen Mini- 
joblohns. Unterstellt man diese 72% für die aktuellen 
Minilohn-Bedingungen, ergäbe dies rein rechnerisch 
Zusatzeinnahmen der Sozialversicherungen in Höhe 
von 4,5 Mrd. Euro im Jahr 2026.   

Allerdings könnten durch die Überführung von Mini-
jobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
Arbeitsplätze wegfallen. Andererseits wird durch die  
Streichung von Einkommensgrenzen die bisherige  
Optimierung auf geringe Arbeitszeiten überflüssig und 
schafft für einen Teil der Beschäftigten Anreize, ihre 
Arbeitszeit auszuweiten.  




